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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
51 - 51 - Jugendamt 
Az: 51-51 15 

Vechta, 20.10.25 

 

 

Beschlussvorlage 085/2025 
 
 
Beratungsfolge: 

Jugendhilfeausschuss 30.10.2025 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 27.11.2025 
Kreisausschuss 11.12.2025 
Kreistag 18.12.2025 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Kindertagesbetreuung; Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der 
öffentlichen Jugendhilfe durch kreisangehörige Kommunen (085/2025) 
 

 
Sachverhalt: 
Die Städte und Gemeinden nehmen im Rahmen einer mit dem Landkreis Vechta 
geschlossenen Vereinbarung die Aufgaben der Jugendhilfe zur Förderung von Kindern in 
Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) und in Tagespflege wahr. Sie haben damit 
sicherzustellen, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Betreuungsplätzen zur Verfügung 
gehalten wird. Diese am 01.01.2021 in Kraft getretene Vereinbarung läuft zum 31.12.2025 
aus. 

Gegenwärtig beteiligt sich der Landkreis an den anerkannten Investitionskosten zur Schaffung 
von Krippen- und Großtagespflegeplätzen mit bis zu 4.500 € je förderwürdigem Platz sowohl 
für Neu- als auch Umbauten. 

Daneben beteiligt sich der Landkreis Vechta an den Betriebskosten der Krippen, Kindergärten 
und Horte jährlich wie folgt: 

21.000 € pro Krippe (Regelgruppe bis zu 6-stündiger Betreuung) und Hort 
27.000 € pro Krippe (Ganztagsgruppe mehr als 6-stündiger Betreuung) 
33.000 € pro Kindergarten (Regelgruppe bis zu 6-stündiger Betreuung) 
41.000 € pro Kindergarten (Ganztagsgruppe mehr als 6-stündiger Betreuung) 
je nach Gruppenart die Hälfte pro Kleingruppe. 

Die bestehende Vereinbarung soll aufgrund gesetzlicher Änderungen angepasst und im 
Übrigen für die Dauer von einem Jahr vom 01.01.2026 bis 31.12.2026 fortgeführt werden. Ein 
Entwurf der entsprechend geänderten Vereinbarung ist beigefügt. 
 

 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird empfohlen, zu beschließen: 

„Der Landkreis Vechta überträgt die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe 
zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege entsprechend der 
als Entwurf beigefügten Vereinbarung auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Der 
Landkreis Vechta beteiligt sich an den Investitionskosten zur Schaffung von Krippen-, 
Großtagespflege- und Kindergartenplätzen für das Jahr 2026 mit bis zu 4.500 € pro 
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Betreuungsplatz. 

An den Betriebskosten der von den Städten und Gemeinden organisierten bedarfsgerechten 
Krippen-, Kindergarten- und Hortbetreuung beteiligt sich der Landkreis je Gruppe wie folgt 
jährlich: 

Krippe (Regelgruppe bis zu 6-stündiger Betreuung) und Hort 21.000 € 
Krippe (Ganztagsgruppe mehr als 6-stündiger Betreuung) 27.000 € 
Kindergarten (Regelgruppe bis zu 6-stündiger Betreuung) 33.000 € 
Kindergarten (Ganztagsgruppe mehr als 6-stündiger Betreuung) 41.000 € 
Kleingruppe je nach Gruppenart die Hälfte 

Die bestehende Vereinbarung wird unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage 
fortgeführt und für die Dauer von einem Jahr bis zum 31.12.2026 abgeschlossen. 

Die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 950.000 € Investitionskosten-
zuschüssen und 12.982.000 € für Betriebskostenzuschüsse werden im Haushalt 2026 zur 
Verfügung gestellt.“ 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 51 
Produkt (PSP/KST): I1.510001.525/SK:7812001 
                              P1.02.3661101.006/SK:445200 

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
     950.000 € für HHJ 2026, Investitionskosten 
12.982.000 € für HHJ 2026, Betriebskosten 
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
     950.000 € für HHJ 2026, Investitionskosten 
12.982.000 € für HHJ 2026, Betriebskosten 
 

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
     950.000 € für HHJ 2026, Investitionskosten 
12.982.000 € für HHJ 2026, Betriebskosten 
 
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit  950.000€/ 12.982.000 €                                   im Haushaltsjahr: 2026 
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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